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Ein neuer Aufbruch für Europa  
 
Wir wollen ein Europa der Wettbewerbsfähigkeit und der Investitionen  
„Wir brauchen weiterhin eine starke EU-Kohäsionspolitik in allen Regionen, insbesondere auch 
in den bisherigen Übergangs- und den stärker entwickelten Regionen. Wir wollen die wichtigen 
Strukturfonds der EU erhalten. Das muss auch nach dem Austritt des Vereinigten Königreichs 
aus der EU gelten.“ (S. 7) 
 
Wir wollen ein Europa des Friedens und der globalen Verantwortung  
„Lokale Herausforderungen können nur lokal wirklich gelöst werden. Deshalb brauchen wir 
gelebte Subsidiarität, auch um die Handlungsspielräume von Kommunen und Ländern zu 
stärken.“ (S. 8) 
 
Familien und Kinder im Mittelpunkt 
 
Familien 
„Wir werden ein Maßnahmenpaket zur Bekämpfung der Kinderarmut schnüren: Dazu wollen wir 
zur Entlastung einkommensschwacher Familien, insbesondere auch Alleinerziehender und 
kinderreicher Familien, den Kinderzuschlag erhöhen. Gemeinsam mit dem Kindergeld soll der 
Mindestbedarf des sächlichen Existenzminimums (derzeit 399 Euro) gedeckt werden. Wir 
werden die harte Abbruchkante abschaffen und sorgen so dafür, dass die Leistung bei 
steigendem Einkommen langsam aus läuft, sodass vom Einkommen mehr übrig bleibt. Damit 
wollen wir die Leistungsbereitschaft fördern und Anreize zur Aufnahme und Steigerung von 
Erwerbsarbeit der Eltern setzen. Dabei müssen wir prüfen, wie Kinderzuschlag, Wohngeld, 
Kinderunterhalt und/oder Unterhaltsvorschuss besser aufeinander abgestimmt werden können. 
Für Vermögen und Einkommen des Kindes aus Erwerbstätigkeit oder Ausbildungsvergütung 
werden wir einen Freibetrag schaffen. Wir wollen die Beantragung dieser Leistung für Familien 
entbürokratisieren und die Antragstellung dort, wo es möglich ist, mit Anträgen auf weitere 
Leistungen zusammenführen. Wir wollen erreichen, dass Berechtigte die Leistung tatsächlich 
erhalten. Für Vermögen und Einkommen des Kindes aus Erwerbstätigkeit oder Ausbildungs-
vergütung werden wir einen Freibetrag schaffen.“ (S.19) 
 

„Wir wollen die bestmögliche Betreuung für unsere Kinder und die bessere Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf. Dazu unterstützen wir Länder und Kommunen weiterhin beim Ausbau des 
Angebots und bei der Steigerung der Qualität von Kinderbetreuungseinrichtungen und dem 
Angebot an Kindertagespflege sowie zusätzlich bei der Entlastung von Eltern bei den Gebühren 
bis hin zur Gebührenfreiheit. Dafür werden wir jährlich laufende Mittel zur Verfügung stellen 
(2019 0,5 Milliarden, 2020 eine Milliarde, 2021 zwei Milliarden Euro). Hierbei wollen wir sowohl 
die Vielfalt der Betreuungsangebote beibehalten als auch die Länderkompetenzen wahren. Die 
Beschlüsse der Jugend- und Familienministerkonferenz der Länder (JFMK) werden wir hierzu 
entsprechend umsetzen. Die von uns vereinbarten Ziele im Bereich der Kindertagesbetreuung 
und der Ganztagsbetreuung von Grundschulkindern sind nur umsetzbar, wenn die erforder-
lichen Fachkräfte zur Verfügung stehen. Deshalb sollen aus den Mitteln, die den Ländern zur 
Verfügung stehen, auch weitere Formen der berufsbegleitenden oder praxisintegrierten 
Ausbildung von Erzieherinnen und Erziehern gefördert werden können. Wir werden uns dafür 
stark machen, dass u.a. die Bundesprogramme Sprachkitas, KitaPlus, Betriebliche Kinder-
betreuung und Kindertagespflege fortgeführt und weiterentwickelt werden.“ (S. 20) 
 
Wir werden einen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung im Grundschulalter schaffen. Dabei 
werden wir auf Flexibilität achten, bedarfsgerecht vorgehen und die Vielfalt der in den Ländern 
und Kommunen bestehenden Betreuungsmöglichkeiten der Kinder- und Jugendhilfe und die 
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schulischen Angebote berücksichtigen. Für die Ausgestaltung wollen wir das SGB VIII nutzen. 
Um diesen Rechtsanspruch bis 2025 zu verwirklichen, bedarf es konkreter rechtlicher, 
finanzieller und zeitlicher Umsetzungsschritte, die wir in einer Vereinbarung von Bund und 
Ländern unter Einbeziehung der kommunalen Spitzenverbände festlegen werden. Dabei wird 
der Bund sicherstellen, dass insbesondere der laufenden Kostenbelastung der Kommunen 
Rechnung getragen wird.“ (S. 20) 
 
„Die Zusammenarbeit von Verantwortlichen aus Kommunen, Wirtschaft und Verbänden in 
lokalen Bündnissen für Familie wollen wir weiterführen.“ (S. 20) 
 
Kinder und Jugendliche schützen und Familien unterstützen  
„Wir wollen das Kinder- und Jugendhilferecht auf der Basis des in der letzten Legislaturperiode 
beschlossenen Kinder- und Jugendstärkungsgesetzes weiterentwickeln. Ziel muss ein wirksames 
Hilfesystem sein, das die Familie stärkt und Kinder vor Gefährdungen schützt. Das Kindeswohl 
ist dabei Richtschnur. […] Ausgehend von den unterschiedlichen Bedarfen der Kinder und 
Jugendlichen und ihrer Eltern sollen die präventiven sozialräumlichen Angebote gestärkt 
werden. Die Verantwortung bleibt bei den Kommunen und Ländern.“ (S. 21) 
 
„Im Vorfeld einer Gesetzesinitiative werden wir einen breiten Dialog mit Akteuren aus Wissen-
schaft und Praxis der Kinder- und Jugendhilfe sowie der Behindertenhilfe und den Ländern und 
Kommunen führen. Darüber hinaus sollen Erfahrungen von Beteiligten und Betroffenen mit der 
Kinder- und Jugendhilfe sowie Familiengerichtsbarkeit gesammelt und systematisch 
ausgewertet werden.“ (S. 21f.) 
 
Gleichberechtigung von Frauen und Männern 
„Dem Öffentlichen Dienst kommt für die Gleichstellung von Frauen und Männern eine Vorbild-
funktion zu. Wir wollen daher die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern in 
Leitungsfunktionen des Öffentlichen Dienstes bis 2025 erreichen. Dazu werden wir dieses Ziel 
für den Geltungsbereich des Bundesgleichstellungsgesetzes festschreiben.“ (S. 24) 
 
Bekämpfung von Gewalt gegenüber Frauen und ihren Kindern  
„Um von Gewalt betroffenen Frauen und Kindern den gesicherten Zugang zu Schutz und 
Beratung in Frauenhäusern zu ermöglichen, werden wir einen Runden Tisch von Bund, Ländern 
und Kommunen einberufen. Ziel der Beratungen ist der bedarfsgerechte Ausbau und die 
adäquate finanzielle Absicherung der Arbeit von Frauenhäusern und entsprechenden 
ambulanten Hilfs- und Betreuungsmaßnahmen. Wir wollen in diesem Zusammenhang, ein 
Investitions-, Innovations- und Sanierungsprogramm auflegen, Weiterqualifizierung s-
maßnahmen und Schulungen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unterstützen und spezifische 
psycho-soziale Hilfen für traumatisierte Kinder und Frauen sicherstellen.“ (S. 25f.) 
 
Seniorinnen und Senioren 
„Wir wollen die Kommunen bei der Bewältigung des demografischen Wandels nachhaltig 
unterstützen und die Menschen in den Mittelpunkt stellen. Die Rahmenbedingungen vor Ort 
wie auch auf Bundesebene wollen wir weiter verbessern und Vereinsamung entgegen- 
wirken.“ (S. 26) 
 
„Das bedeutet vor allem eine gute Infrastruktur in unseren Kommunen und den Aufbau eines 
seniorengerechten Wohnumfelds und einer entsprechenden Nachbarschaft. Wir setzen auf 
einen weiteren Ausbau unterschiedlicher und ortsnaher Beratungs-, Bildungs- und Unterstüt-
zungsangebote sowie unterschiedlicher Wohnformen, um den vielfältigen Bedürfnissen und 
Wünschen älterer Menschen gerecht zu werden und die Selbstbestimmung im Alter zu 
ermöglichen. Dazu wollen wir das bewährte Programm „Demografiewerkstatt Kommune“ 
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ausbauen. Wir wollen Hürden beim Ausbau alternativer Unterstützungs- und Wohnformen – 
wie z.B. bei der steuerrechtlichen Bewertung von „Wohnen für Hilfe“ – beseitigen und 
Seniorengenossenschaften stärken.“ (S. 27) 
 
„Die Mehrgenerationenhäuser stellen bundesweit, besonders für den ländlichen Raum, eine 
unverzichtbare soziale Infrastruktur dar und leisten damit einen wichtigen Beitrag zum 
generationenübergreifenden Dialog und zur Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse. Wir 
wollen sie absichern und weiter ausbauen, insbesondere im ländlichen Raum.“ (S. 27) 
 
Offensive für Bildung, Forschung und Digitalisierung 
 
Allgemeine Bildung und Schulen  
„Zur Verbesserung der Bildung wollen wir eine Invest itionsoffensive für Schulen auf den Weg 
bringen. Diese umfasst zusätzlich zum laufenden Schulsanierungs-programm die Unterstützung 
der Länder bei ihren Investitionen in die Bildungsinfrastruktur, insbesondere Ganztagsschul- 
und Betreuungsangebote, Digitalisierung und berufliche Schulen. Dazu werden wir die erforder-
liche Rechtsgrundlage in Art. 104c GG durch die Streichung des Begriffs „finanzschwache“ in 
Bezug auf die Kommunen anpassen. Die Kultushoheit bleibt Kompetenz der Länder.“ (S. 28) 
 
„Wir werden ganztägige Bildungs- und Betreuungsangebote für alle Schülerinnen und Schüler im 
Grundschulalter ermöglichen. Wir werden deshalb einen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung 
für alle Kinder im Grundschulalter schaffen. Dafür werden wir gemeinsam mit den Ländern die 
Angebote so ausbauen, dass der Rechtsanspruch im Jahre 2025 erfüllt werden kann. Der Bund 
stellt für Investitionen in Ganztagsschul- und Betreuungsangebote zwei Milliarden Euro zur 
Verfügung. Bei der Umsetzung des Rechtsanspruchs werden wir auf Flexibilität achten,  
bedarfsgerecht vorgehen und die Vielfalt der in den Ländern und Kommunen bestehenden 
Betreuungsmöglichkeiten der Kinder- und Jugendhilfe und die schulischen Angebote 
berücksichtigen und darauf aufbauen. Für die Ausgestaltung wollen wir das SGB VIII nutzen. Um 
diesen Rechtsanspruch bis 2025 zu verwirklichen, bedarf es konkreter rechtlicher, finanzieller 
und zeitlicher Umsetzungsschritte, die wir in einer Vereinbarung von Bund und Ländern unter 
Einbeziehung der kommunalen Spitzenverbände festlegen werden. Dabei wird der Bund 
sicherstellen, dass insbesondere der laufenden Kostenbelastung der Kommunen Rechnung 
getragen wird.“ (S. 28) 
 
„Ausgangspunkte für die Gestaltung des Digitalpakts Schule sind die digitalen Bildungs-
strategien von Bund und Ländern sowie der bereits vorliegende Eckpunkteentwurf einer Bund-
Länder-Vereinbarung. In diesem Zusammenhang wollen wir auch eine gemeinsame Cloud-
Lösung für Schulen schaffen. Der Bund stellt für diese Aufgaben fünf Milliarden Euro in fünf 
Jahren zur Verfügung, davon 3,5 Milliarden Euro in dieser Legislaturperiode, die die Länder- und 
Kommunalinvest itionen ergänzen, nicht ersetzen.“ (S. 29) 
 
Forschung und Innovation 
„Für strukturschwache Regionen in ganz Deutschland, in denen es an unternehmerischer 
Innovationskraft fehlt, wollen wir mit einem Rahmenprogramm „Innovation und Struktur-
wandel“ zielgenaue Förderinstrumente entwickeln, z.B. durch das Programm „WIR – Wandel in 
der Region durch Innovation“ sowie weitere Maßnahmen zum Ausbau der Innovations-
kompetenz an regionalen Hochschulen und Forschungseinrichtungen und zur Vernetzung von 
Innovationsakteuren vor Ort. Die östlichen Bundesländer wollen wir bei ihren Anstrengungen in 
der Wissenschafts- und Innovationspolitik besonders unterstützen.“ (S. 34) 
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An die Weltspitze im Bereich der digitalen Infrastruktur 
„Wir gestalten den Weg in die Gigabit-Gesellschaft mit höchster Priorität. Deshalb wollen wir 
den flächendeckenden Ausbau mit Gigabit-Netzen bis 2025 erreichen. Wir wollen den Netz-
infrastrukturwechsel zur Glasfaser. Unser Ziel lautet: Glasfaser in jeder Region und jeder 
Gemeinde, möglichst direkt bis zum Haus. Schulen, Gewerbegebiete, soziale Einrichtungen in 
der Trägerschaft der öffentlichen Hand und Krankenhäuser werden wir bereits in dieser 
Legislaturperiode direkt an das Glasfasernetz anbinden.“ (S. 38) 
 
„Diese öffentlichen Fördermittel werden wir so einsetzen, dass ausschließlich Ausbauabschnitte 
förderfähig sind, die mit Glasfasertechnologie ausgebaut werden. Die Förderverfahren werden 
wir so gestalten, dass unterversorgte Gebiete in ländlichen Regionen systematisch ausgebaut 
werden. Dafür werden wir unsere Förderbedingungen vereinfachen und so verändern, dass eine 
zeitnahe Realisierung möglich wird.“ (S. 38) 
 
„Mit dem hier dargestellten Maßnahmenpaket werden wir das Ziel eines flächendeckenden 
Zugangs zum schnellen Internet aller Bürgerinnen und Bürger erreichen. Dazu werden wir einen 
rechtlich abgesicherten Anspruch zum 01.01.2025 schaffen und diesen bis zur Mitte der 
Legislaturperiode ausgestalten.“ (S. 38) 
 
„Wir forcieren den Ausbau der Mobilfunkversorgung und entwickeln Deutschland zum Leit-
markt für 5G. Die Frequenzpolitik und die frequenzregulatorischen Festlegungen der 
Regulierungsbehörde müssen sicherstellen, dass es zu einer verlässlichen und lückenlosen 
Mobilfunkversorgung insbesondere im ländlichen Raum kommt. Um den Ausbau in bisher 
unterversorgten Gebieten wirtschaftlicher zu machen, wollen wir den Mobilfunkanbietern für 
ein nationales Roaming durch entsprechende Änderungen im Telekommunikations- und 
Kartellrecht Absprachen erlauben.“ (S. 38) 
 
„Die Lizenzvergabe werden wir mit Ausbauauflagen kombinieren, um bestehende Funklöcher zu 
schließen und 5G dynamisch aufzubauen. Es muss die Vorgabe gelten: Neue Frequenzen nur 
gegen flächendeckende Versorgung. Denn innovative, zukunftsfähige Mobilitätsangebote 
werden gerade für Menschen im ländlichen Raum nur möglich sein, wenn eine Versorgung mit 
der neuesten Mobilfunktechnologie (5G) an Bundesfernstraßen und in zeitlicher Perspektive 
abgestuft auch im nachgeordneten Straßennetz und an allen Bahnstrecken sichergestellt ist.“ 
(S. 39) 
 
Digitale Kompetenzen für alle Bürgerinnen und Bürger in einer modernen Wissens gesellschaft 
„Mit dem mit fünf Milliarden dotierten Digitalpakt#D zielen Bund und Länder auf die flächen-
deckende digitale Ausstattung aller Schulen, damit die Schülerlinnen und Schüler in allen 
Fächern und Lernbereichen eine digitale Lernumgebung nutzen können.“ (S. 39) 
 
Wettbewerbsfähige Wirtschaft 
„Wir werden prüfen, inwieweit wir eine Erweiterung der Gemeinschaftsaufgaben „Regionale 
Wirtschaftsförderung“ um Digitalisierung in der Fläche erreichen. Wir wollen eine Plattform von 
Verbänden, Mittelstand, Kammern (IHK, HWK), Plattform Industrie 4.0, um die Akteure gezielt 
zu vernetzen und um zielgruppenspezifische Angebote zu erarbeiten, u.a. Co-Working-, 
Gründer- und Maker-Zentren.“ (S. 43) 
 
Sicheres Leben in Deutschland – auch online 
„In einem Nationalen Pakt Cybersicherheit werden wir alle gesellschaftlich relevanten Gruppen, 
Hersteller, Anbieter und Anwender sowie die öffentliche Verwaltung in gemeinsamer 
Verantwortung für digitale Sicherheit einbinden.“ (S. 44) 
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Auf dem Weg in die digitale Verwaltung 
„Wir werden in einem digitalen Portal für Bürger und Unternehmen den einfachen,  sicheren 
und auch mobilen Zugang zu allen Verwaltungsdienstleitungen ermöglichen. Dazu vernetzen wir 
geeignete zentrale und dezentrale Verwaltungsportale in einem Portalverbund. In dem damit 
verknüpften Bürgerkonto hat der Bürger Einblick, welche Daten beim Staat vorliegen, welche 
Behörde darauf Zugriff genommen hat und kann den Umgang mit seinen persönlichen Daten 
steuern. Für die Umsetzung des Gesetzes zur Verbesserung des Onlinezugangs zu. Verwaltungs-
leistungen (OZG) wollen wir 500 Millionen Euro zur Verfügung stellen.“ (S. 45) 
 
„Wir errichten eine eGovernment-Agentur, die gemeinsam schneller als bisher für alle 
föderalen Ebenen Standards sowie Pilotlösungen entwickelt. Die Initiative Förderale IT-
Kooperationen (FITKO) kann damit verbunden werden. Mit der Agentur wollen wir einen 
Beratungs Think Tank einrichten, regionale Open Government Labore ermöglichen und einen 
Incubator/Accelerator für innovative eGoverment-Lösungen ansiedeln.“ (S. 45) 
 
„Wir führen eine vollständig elektronische Vorgangsbearbeitung in der öffentlichen Verwaltung 
(eAkte) zügig ein.“ (S. 46) 
 
„Die Daten der öffentlichen Verwaltung sollen der Bevölkerung grundsätzlich kostenfrei zur 
Verfügung stehen.“ (S. 46) 
 
„Gemeinsam mit den Ländern wollen wir die Vorteile von Smart City und Smart Rural 
Area für die Menschen nutzbar machen. Dazu werden wir ein Bundesprogramm „Smarte 
Modellregionen“ auflegen, das insbesondere ländliche Regionen und  mittlere Städte in den 
Fokus rückt und die Vernetzung von Stadt und Umland verfolgt sowie den demografischen 
Wandel im ländlichen Raum gestalten hilft. Wir wollen mit Smart Grids und der Smart Meter-
Technologie eine nachhaltige Energieerzeugung und -versorgung sicher und bedarfsgerecht 
gestalten. Wir unterstützen Städte und Regionen dabei, im Rahmen der Smart Cities Initiative 
der EU europäische Projekte im Bereich Smart City zu initiieren und sich an internationalen 
Wettbewerben zu beteiligen.“ (S. 47) 
 
„Wir wollen, dass Mobilität über alle Fortbewegungsmittel (Auto, ÖPNV, E-Bikes, Car und Ride 
Sharing, Ruftaxen, etc.) hinweg geplant, gebucht und bezahlt werden kann und führen deshalb 
eine digitale Mobilitätsplattform ein, die neue und existierende Mobilitätsangebote benutzer-
freundlich miteinander vernetzt. Um dies zu erreichen, müssen einheitliche, offene Standards 
entwickelt und eingehalten werden, damit Echtzeitdaten über Verkehrsträger und -situation frei 
und zwischen allen öffentlichen und privaten Betreibern von Verkehrssystemen und Anbietern 
von Informationssystemen ausgetauscht werden kann, um die Einführung von bundesweiten 
eTickets zu ermöglichen.“ (S. 48) 
 
„Wir wollen Ruf- und Bürgerbusse stärken und etwaige Regelungshindernisse beseitigen. Wir 
unterstützen digital organisierte private Mitfahrgelegenheiten (insbesondere von Pendlern). 
Wir werden das Personenbeförderungsgesetz mit Blick auf neue digitale Mobilitätsangebote 
modernisieren.“ (S. 48) 
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Gute Arbeit, breite Entlastung und soziale Teilhabe sichern 
 
Gute Arbeit 
„Mit einem ganzheitlichen Ansatz wollen wir die Qualifizierung, Vermittlung und Reintegration 
von Langzeitarbeitslosen in den Arbeitsmarkt vorantreiben. Unser Ziel ist, bei der Betreuung der 
Langzeitarbeitslosen die ganze Familie in den Blick zu nehmen.“ (S. 50) 
 
„Die Teilhabe am Arbeitsmarkt erfolgt dabei sowohl auf dem ersten Arbeitsmarkt als auch auf 
dem sozialen Arbeitsmarkt z.B. durch Lohnkostenzuschüsse. Das schließt Arbeitgeber der freien 
Wirtschaft, gemeinnützige Einrichtungen und Kommunen ein. Bei den sozialversicherungs-
pflichtig bezuschussten Arbeitsverhältnissen im sozialen Arbeitsmarkt orientiert sich der 
Zuschuss am Mindestlohn. Dazu schaffen wir u.a. ein neues unbürokratisches Regelinstrument 
im SGB II „Teilhabe am Arbeitsmarkt für alle“. Wir stellen uns eine Beteiligung von bis zu 
150.000 Menschen vor. Die Finanzierung erfolgt über den Eingliederungstitel, den wir hierfür 
um vier Milliarden Euro im Zeitraum 2018 bis 2021 aufstocken werden. Wir ermöglichen 
außerdem den Passiv-Aktiv-Transfer in den Ländern. Der Bund stellt dazu die eingesparten 
Passiv-Leistungen zusätzlich für die Finanzierung der Maßnahmen zur Verfügung.“ (S. 50) 
 
„Wir erhöhen die Restmittelübertragung für das SGB II auf 400 Millionen Euro jährlich 
und entfristen die Regelung.“ (S. 50) 
 
„Innerhalb von drei Monaten nach entstandener Arbeitslosigkeit soll die Bundesagentur für 
Arbeit mit den betroffenen Menschen Maßnahmen entwickeln, um ihre Beschäftigungsfähigkeit 
nachhaltig zu fördern.“ (S. 50) 
 
„Wir werden die Anspruchsvoraussetzung für die Förderung der beruflichen Weiterbildung im § 
81 SGB III im Sinne von Erweiterungsqualifizierungen anpassen. Dabei muss sich die Weiter-
bildung an den Bedarfen der Beschäftigten und Arbeitslosen, der Wirtschaft und des regiona len 
Arbeitsmarktes orientieren. Dazu wollen wir die bestehenden Instrumente evaluieren.“ (S. 50f.)  
 
„Durch einen erleichterten Datenaustausch einschließlich der Schülerdaten sollen die  
Transparenz am Übergang von der Schule in Ausbildung erhöht und die Zusammenarbeit der 
beteiligten Institutionen verbessert werden, um so einen erfolgreichen beruflichen Werdegang 
zu unterstützen. Dies ist z.B. für die Jugendberufsagenturen wichtig, um den Übergang Schule 
Beruf erfolgreich begleiten zu können.“ (S. 51) 
 
„Die Gruppe der schwer zu erreichenden Jugendlichen soll in dieser Legislaturperiode im Fokus 
stehen. Für eine Anwendung des § 16 h SGB II wollen wir ab 2019 50 Millionen Euro jährlich zur 
Verfügung stellen.“ (S. 51) 
 
„Auch die Leistungen für Bildung und Teilhabe werden wir verbessern, Hemmnisse der Inan-
spruchnahme beseitigen, die Wirkung prüfen und gezielt erhöhen. Leistungen sollen künftig 
möglichst pauschal abgerechnet werden. Dort wo es möglich ist, wollen wir Einzelanträge 
reduzieren und z.B. Schulen ermöglichen, gesammelte Anträge für die berechtigten Kinder 
diskriminierungsfrei zu stellen. Unter anderem soll hierzu das Schulstarterpaket aufgestockt 
werden. Die Eigenanteile zur gemeinschaftlichen Mittagsverpflegung in Kitas und Schulen und 
für Schülerbeförderung entfallen. Im Rahmen des bestehenden Teilhabepaketes soll allgemeine 
Lernförderung auch dann möglich sein, wenn die Versetzung nicht unmittelbar gefährdet ist.“ 
(S. 51) 
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Erfolgreiche Wirtschaft für den Wohlstand von morgen 
 
Wirtschaft  
„Kommunale und andere öffentliche Unternehmen sind wichtige Säulen der Sozialen 
Marktwirtschaft und der Daseinsvorsorge. Sie bieten sichere und gute Arbeit, stärken die 
regionale Identität und sind unverzichtbar für die Bereitstellung öffentlicher Güter. Sie sind von 
großer Bedeutung für die lokale Wertschöpfung. Dabei muss die Wettbewerbsgleichheit 
zwischen öffentlichen und privaten Unternehmen sichergestellt werden.“ (S. 56) 
 
Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“  
„Wir werden ein gesamtdeutsches Fördersystem für strukturschwache Regionen entwickeln, 
das allen Bundesländern gerecht wird und das Fördergefälle zu Nachbarstaaten Deutschlands 
berücksichtigt. Die künftige Strukturförderung soll für eine breitere Verwendung geöffnet 
werden. Neben dem bekannten Instrumentarium müssen Produktivitätssteigerung, 
Digitalisierung, Fachkräftesicherung, Breitband-versorgung und vor allem die verstärkte 
Förderung unternehmerischer Aktivitäten in Forschung und Entwicklung in den Vordergrund 
gerückt werden. Um die flächendeckende Strukturschwäche insbesondere in den neuen 
Bundesländern zu überwinden, ist die Förderung in den strukturschwächsten Regionen durch 
eine Abstufung der Fördersätze zu intensivieren und bei der Mittelverteilung angemessen zu 
berücksichtigen. Um gleichwertige Lebensverhältnisse in Stadt und Land zu gewährleisten, 
wollen wir nicht abgerufene Fördermittel aus diesen Bundesprogrammen überjährig bündeln 
und für Regionalprojekte in strukturschwachen Regionen einsetzen.“ (S. 60) 
 
„Die Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ soll weiterhin 
auch und gerade die wirtschaftlichen Strukturprobleme ländlicher und städtischer Räume 
adressieren. Sie soll auch zum Abbau des Strukturgefälles innerhalb von Bundesländern 
beitragen. Ebenfalls wollen wir weitere Bundesprogramme im Rahmen der Konzipierung des 
gesamtdeutschen Fördersystems daraufhin überprüfen, ob und wie sie zur Förderung 
strukturschwacher Regionen beitragen können. Dabei wollen wir die fachpolitischen 
Zielrichtungen der Programme wahren.“ (S. 60) 
 
„Wir setzen uns für eine starke EU-Kohäsionspolitik ein, die auch künftig alle Regionen 
angemessen berücksichtigt und gleichzeitig notwendige Strukturreformen in den Mitglied-
staaten besser unterstützt. Das europäische Beihilferecht ist eine gewichtige Rahmenbedingung 
für die Ausgestaltung der künftigen Strukturförderung und darf diese nicht konterkarieren. Wir 
werden den Prozess der Erstellung der neuen Regionalleitlinien auf europäischer Ebene eng 
begleiten mit dem Ziel, eine beihilferechtliche Flankierung des gesamtdeutschen 
Strukturfördersystems zu erreichen.“ (S. 60) 
 
Bürokratieabbau 
„Wir wollen das Onlinezugangsgesetz um einen Digitalisierungspakt zwischen Bund, Ländern 
und Kommunen ergänzen. Darin bekennen wir uns zu einer vertrauensvollen Zusammenarbeit 
und regeln die Verteilung der notwendigen Investitions-kosten. Damit Bürgerinnen und Bürger 
sowie Unternehmen ihre Daten nur einmal angeben müssen, entwickeln wir ein behörden-
übergreifendes Datenmanagement, das die Weitergabe von Daten zwischen Behörden 
erleichtert und gleichzeitig das hohe deutsche Datenschutzniveau erhält. Wir nutzen das 
Konzept, die 100 wichtigsten Verwaltungsleistungen online anzubieten. Schwerpunkte setzen 
wir dabei in den Bereichen Steuern und Abgaben, Bilanzierung und Buchführung, Personal, 
Ausschreibungen und öffentliche Aufträge, Unternehmensübergang sowie Bauen und Immo-
bilien und erarbeiten die hierfür notwendigen Angebote in enger Abstimmung mit den 
Nutzerinnen und Nutzern aus den Unternehmen.“ (S. 63) 
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„Die öffentliche Beschaffung ist ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Öffentliche Aufträge müssen 
mittelstandsfreundlich ausgeschrieben werden. Zur weiteren Vereinheitlichung des Vergabe-
rechts prüfen wir die Zusammenführung von Verfahrensregeln für die Vergabe von Liefer- und 
Dienstleistungen einerseits und von Bauleistungen andererseits in einer einheitlichen 
Vergabeverordnung.“ (S. 64) 
 
Finanzen und Steuern  
„Wir stellen die weitere Finanzierung der laufenden Maßnahmen zur Entlastung von Ländern 
und Kommunen bei den Flüchtlingskosten (Integrationspauschale, Kosten der Unterkunft, 
Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge) in den Jahren bis 2021 mit insgesamt weiteren acht 
Milliarden Euro sicher und gestalten sie gemeinsam – wo erforderlich – effizienter neu aus.“  
(S. 68)  
 
„Wir wollen durch die konkrete Programmgestaltung sicherstellen, dass die Mittel, die der Bund 
für definierte Aufgaben, z.B. den sozialen Wohnungsbau, an andere Gebietskörperschaften gibt, 
auch vollständig für genau diese Zwecke eingesetzt werden.“ (S. 68) 
 

Finanzmarkt und Digitalisierung 
„Regional tätige Finanzinstitute wie Sparkassen, Genossenschaftsbanken und Förderbanken sind 
wichtige Finanzpartner vieler Menschen und Unternehmen in unserem Land. Wir sehen sie als 
wichtige Säule für die Stabilität im Finanzsystem und kämpfen daher für ihren Erhalt. Wir 
werden bei der Regulierung danach unterscheiden, ob es sich um Sparkassen, Genossen-
schaftsbanken, Förderbanken bzw. kleine und mittlere Privatbanken mit risikoarmen 
Geschäftsmodellen handelt oder um systemrelevante Großbanken.“ (S. 70) 
 
Energie  
„Die Herausforderung besteht in einer besseren Synchronisierung von Erneuerbaren Energien 
und Netzkapazitäten. Wir halten an dem Ziel der einheitlichen Stromgebotszone in Deutschland 
fest. Wir werden eine bessere regionale Steuerung des Ausbaus der Erneuerbaren Energien 
einführen und für die Ausschreibungen südlich des Netzengpasses einen Mindestanteil über alle 
Erzeugungsarten festlegen. Wir werden die Akteursvielfalt auch künftig sicherstellen, aber 
ausschließlich bundesimmissionsschutzrechtlich genehmigte Projekte an Ausschreibungen 
teilnehmen lassen.“ (S. 72) 
 
„Wir wollen durch eine stärkere Marktorientierung der Erneuerbaren Energien Investitionen in 
Speichertechnologien und intelligente Vermarktungskonzepte fördern. Ziel ist es, die 
Versorgungssicherheit in allen Teilen Deutschlands weiterhin sicherzustellen und die EEG- und 
Systemkosten so gering wie möglich zu halten.“ (S. 72) 
 
Wir werden: 
 
„mehr Akzeptanz für den Netzausbau schaffen und zu dessen Beschleunigung bei 
tragen, indem wir mehr Erdverkabelung insbesondere im Wechselstrombereich 
und dort vor allem an neuralgischen Punkten, soweit technisch machbar, ermöglichen. Die 
politischen Vereinbarungen unserer Parteivorsitzenden („Eckpunkte für eine erfolgreiche 
Umsetzung der Energiewende“) vom 1. Juli 2015 gelten fort.“ (S. 72) 
 
„die Verordnung zur Umsetzung der bereits beschlossenen bundesweit einheitlichen 
Übertragungsnetzentgelte unverzüglich erarbeiten.“ (S. 72) 
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„mit einer Reform der Netzentgelte die Kosten verursachergerecht und unter angemessener 
Berücksichtigung der Netzdienlichkeit verteilen und bei Stromverbrauchern unter Wahrung der 
Wettbewerbsfähigkeit mehr Flexibilität ermöglichen.“ (S. 72) 
 
„beim weiteren Ausbau der Windenergie an Land einen besseren Interessenausgleich zwischen 
Erneuerbaren-Branche einerseits und Naturschutz- und Anwohneranliegen andererseits 
gewährleisten.“ (S. 73) 
 
„durch eine bundeseinheit liche Regelung beim weiteren Ausbau der  Erneuerbaren Energien (EE) 
die Standortgemeinden stärker an der Wertschöpfung von EE Anlagen beteiligen und die 
Möglichkeiten einer Projektbeteiligung von Bürgerinnen und Bürgern verbessern, ohne dass 
dies insgesamt zu Kostensteigerungen beim EE-Ausbau führt. Wir werden die bestehende 
Mieterstromregelung optimieren, in dem der Verlust der tradierten gewerbesteuerlichen 
Behandlung von Wohnungsbaugenossenschaften vermieden wird, um nachhaltige 
Mieterstrommodelle zu ermöglichen.“ (S. 73) 
 
„die Kopplung der Sektoren Wärme, Mobilität und Elektrizität in Verbindung mit 
Speichertechnologien voranbringen. Dafür müssen die Rahmenverbindungen angepasst 
werden. Stadtwerke und Verteilnetzbetreiber haben durch ihre Nähe zu Energieversorgern und 
Verbrauchern sowie dem öffentlichen Nahverkehr eine Schlüsselposition in der Sektor-
kopplung.“ (S. 73) 
 
„ebenso prüfen, inwieweit zukünftig nicht mehr benötigte Kraftwerksstandorte für große 
thermische Speicher-Kraftwerke genutzt werden können. Wir werden die unterschiedliche 
Belastung von gespeicherter Energie prüfen und vereinheitlichen. Wir werden Speichern die 
Möglichkeit eröffnen, mehrere Dienstleistungen gleichzeitig zu erbringen, etwa Regelenergie 
und Mieterstrom. Wir werden Wärmespeicher insbesondere für Quartiers- und 
Siedlungslösungen unterstützen.“ (S. 73) 
 
„die Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) weiterentwickeln und umfassend modernisieren, so dass sie 
im Rahmen der Energiewende eine Zukunft hat. Wir werden die Kraft-Wärme-Kopplung CO2-
ärmer ausgestalten und flexibilisieren. Wir wollen KWK-Anlagen und die 
Fernwärmeinfrastruktur ausbauen und effizienter machen.“ (S. 73) 
 
„die Planung und Finanzierung von Energieinfrastrukturen – einschließlich der bestehenden 
Gas- und Wärmeinfrastruktur für die Sektorkopplung – so reformieren, dass die verschiedenen 
Infrastrukturen koordiniert energiewendetauglich und kosteneffizient weiterentwickeln.“ (S. 73)  
 
Finanzierung / Verkehrsinvestition 
„Wir werden den Investitionshochlauf auf einem Rekordniveau für die Verkehrsinvestitionen 
mindestens auf dem heutigen Niveau fortführen. Für die Planungs- und Finanzierungssicherheit 
wird die Überjährigkeit der zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel dauerhaft sichergestellt. 
Zugleich werden wir Finanzierungsinstrumente implementieren, mit denen jährlichen 
Haushaltsresten entgegengesteuert wird. Wir setzen weiterhin unseren Schwerpunkt auf den 
Erhalt vor dem Neu- und Ausbau.“ (S. 74) 
 
„Wir werden die Mittel für das Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG) bis 2021 auf 
jährlich eine Milliarde Euro erhöhen und danach jährlich dynamisiert für Aus- und Neubau-
maßnahmen zur Verfügung stellen.“ (S. 75) 
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Mobilität und Umwelt 
„Wir werden eine Kommission unter Einbeziehung der unterschiedlichen Akteure aus 
Politik, Wirtschaft, Umweltverbänden, Gewerkschaften sowie betroffenen Ländern 
und Regionen einsetzen, die bis Anfang 2019 eine Strategie „Zukunft der bezahlbaren und 
nachhaltigen Mobilität“ mit verlässlicher Zeitschiene erarbeitet.  […] Dafür bedarf es eines 
ganzen Bündels von Maßnahmen, wie z. B. der Förderung von Elektromobilität, des Öffentlichen 
Personennahverkehrs (ÖPNV) und des Schienenverkehrs, effizienteren und sauberen 
Verbrennungsmotoren inklusive Nachrüstungen sowie der Verstetigung der Mittel im Rahmen 
des Nationalen Forums Diesel.“ (S. 75) 
 
„Wir wollen gemeinsam mit Ländern und Kommunen unsere Anstrengungen für eine 
Verbesserung der Luftqualität insbesondere in besonders belasteten Innenstädten  erheblich 
verstärken. Wir wollen Fahrverbote vermeiden und die Luftreinhaltung  verbessern. Die 
Kommunen wollen wir unterstützen, die Emissionsgrenzwerte im Rahmen ihrer Luftreinhalte-
pläne mit anderen Maßnahmen als mit pauschalen  Fahrverboten einzuhalten.“ (S. 76) 
 
„Wir wollen insbesondere die Schadstoffemissionen aus dem Straßenverkehr an der Quelle 
weiter reduzieren. Dazu gehören – soweit technisch möglich und wirtschaftlich vertretbar – 
technische Verbesserungen von Fahrzeugen im Bestand. […] Wir setzen uns dabei für ein 
gemeinsames und koordiniertes Vorgehen von Bund, Ländern, Kommunen, Unternehmen und 
Gewerkschaften ein.“ (S. 76) 
 
„In den besonders betroffenen Städten wollen wir aus dem Fonds „Nachhaltige Mobilität für die 
Stadt“ Mobilitätspläne zur Schadstoffreduktion sowie die darin verankerten Maßnahmen 
fördern. Das Sofortprogramm „Saubere Luft 2017-2020“ wollen wir fortschreiben. Bundes- und 
Landesprogramme sollen kumuliert werden können.“ (S. 76) 
 
„Wir wollen den Umstieg der Fahrzeugparks von Behörden, Taxiunternehmen, Handwerks-
betrieben sowie des ÖPNV auf emissionsarme bzw. –freie Antriebstechnologien durch 
Aufwertung der Förderprogramme vorantreiben. Außerdem wollen wir die Verlagerung der 
Pendlerverkehre auf die Schiene (u.a. Park+Ride) fördern. Zudem wollen wir den Ordnungs-
rahmen so ändern, dass Länder, Städte und Kommunen in der Lage sind, verbindliche Vorgaben 
und Emissionsgrenzwerte für den gewerblichen Personenverkehr wie Busse, Taxen, Mietwagen 
und Carsharing-Fahrzeuge sowie für Kurier-, Express-, Paket-Fahrzeuge zu erlassen. Gleichzeitig 
wollen wir bei Taxen und leichten Nutzfahrzeugen den Umstieg auf emmissionsarme Antriebe 
technologieoffen im bestehenden Finanzrahmen durch eine Erhöhung der bestehenden 
Kaufprämie bei Elektrofahrzeugen fördern und für weitere Technologien andere 
Förderinstrumente entwickeln.“ (S. 76) 
 
„Um die Wirtschaftlichkeit von Elektrobussen zu erhöhen, wollen wir sie analog der 
Schienenbahnen von der EEG-Umlage freistellen.“ (S. 77) 
 

Mehr Verkehrssicherheit und Mobilität 4.0 
„Wir wollen, dass die Nutzerinnen und Nutzer des ÖPNV künftig mit einem elektronischen 
Ticket (eTicket) bargeldlos – vorzugsweise mit einer Anwendung im Smartphone – über 
Verkehrsverbünde hinweg, bundesweit fahren können. Wir werden die Verknüpfung der 
Verkehrsträger verbessern, indem wir bessere Informationen in Echtzeit zur Verfügung stellen.“ 
(S. 80) 
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Förderung der ländlichen Entwicklung 
„Wir wollen lebenswerte und attraktive ländliche Räume. Gerade mit Blick auf die 
Herausforderungen von Demografie und Daseinsvorsorge wird die Gemeinschaftsaufgabe zur 
Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes (GAK) bei finanzieller Stärkung um 
ländliche Entwicklung ergänzt. Die Mittel sind übertragbar Die Gleichwertigkeit der Lebens-
verhältnisse wollen wir mit einem erweiterten Förderrahmen erreichen und dabei auch das 
Ehrenamt stärken. Wir wollen einen GAK Sonderrahmenplan „Förderung der ländlichen 
Entwicklung“ einsetzen. Den Sonderrahmenplan Hochwasser- und Küstenschutz wollen wir 
fortführen und an die Herausforderungen des Klimawandels anpassen.“ (S. 84) 
 
Flächenschutz 
„Unser Ziel ist, den Flächenverbrauch bis zum Jahr 2030 auf maximal 30 Hektar/Tag zu 
halbieren. Wir prüfen, mit welchen zusätzlichen planungsrechtlichen und ökonomischen 
Instrumenten das Ziel erreicht werden kann.“ (S. 87) 
 
Soziale Sicherheit gerecht und verlässlich gestalten 
 
Teilhabe an Arbeit 
„Inklusionsbetriebe werden wir weiter fördern. Wir wollen die Werkstätten für behinderte 
Menschen unterstützen, ihr Profil entsprechend neuer Anforderungen weiterzuentwickeln […].“ 
(S. 94) 
 
Barrierefreiheit 
„Wir wollen behinderungsgerechten, barrierefreien Wohnungsbau und barrierefreie Mobilität 
fördern, damit Menschen mit Behinderungen eine Wahl haben, wo und wie sie leben wollen. 
Wir wollen darüber hinaus Initiativen zu mehr Barrierefreiheit in Städten und Gemeinden 
stärken. Wir wollen Anreize auch durch Förderprogramme zur Verbesserung der Barrierefreiheit 
in den Kommunen setzen (z.B. Einsatz leichter Sprache und Gebärdendolmetscher, mobile 
sanitäre Anlagen, barrierefreie Veranstaltungen).“ (S. 94f.) 
 
Pflege 
„Wir werden die ambulante Alten- und Krankenpflege insbesondere im ländlichen Raum 
stärken. Dazu gehört u.a. eine bessere Honorierung der Wegezeiten, wenn die Versorgung nur 
mit längeren Anfahrtswegen sichergestellt werden kann.“ (S. 97) 
 
„Wir wollen möglichst frühzeitig Pflegebedürftigkeit vermeiden. Dafür fördern wir den 
präventiven Hausbesuch durch Mittel des Präventionsgesetzes. Kommunen sollen mehr 
Mitgestaltungsmöglichkeiten bei der Ausrichtung der pflegerischen Versorgungsangebote vor 
Ort im Rahmen der Versorgungsverträge erhalten. Pflegebedürftige Menschen haben einen 
hohen Bedarf an medizinischen Leistungen. Die kassenärztlichen Vereinigungen und die 
Pflegeeinrichtungen werden verpflichtet, Kooperationsverträge abzuschließen.“ (S. 97) 
 
Ambulante Versorgung  
„Wir werden weiterhin darauf drängen, dass die Bedarfsplanung zur Verteilung der Arztsitze 
kleinräumiger, bedarfsgerechter und flexibler gestaltet wird. In ländlichen oder struktur-
schwachen Gebieten entfallen Zulassungssperren für die Neuniederlassung von Ärztinnen und 
Ärzten, um Unterversorgung zu vermeiden. Die Bestimmung der von dieser Regelung erfassten 
Gebiete obliegt den Ländern.“ (S. 98) 
 
Krankenhäuser 
„Als zusätzliche Aufgabe der stationären Grundversorgung sollen die Krankenhäuser 
insbesondere im ländlichen Raum im Verbund mit den Schwerpunktkrankenhäusern und 
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örtlichen Pflegeanbietern ergänzende niedrigschwellige Versorgungsangebote z.B. in der 
Nachsorge vorhalten.“ (S. 100) 
 
„Zur Verbesserung der Notfallversorgung wird eine gemeinsame Sicherstellung der Notfall-
versorgung von Landeskrankenhausgesellschaften und Kassenärztlichen Vereinigungen in 
gemeinsamer Finanzierungsverantwortung geschaffen. Dazu sind Notfallleitstellen und 
integrierte Notfallzentren aufzubauen.“ (S. 100) 
 
Gesundheitsberufe 
„Um die ärztliche Tätigkeit im ländlichen Raum zu fördern, werden zudem an medizinischen 
Fakultäten modellhaft neue Unterrichtskonzepte als Schwerpunkt- bzw. Vertiefungsprogramme 
gefördert und evaluiert. Lücken in der Weiterbildung der Allgemeinmedizin werden ebenso 
evaluiert und geschlossen. Darüber hinaus werden wir zusätzliche Anreize zur Qualifizierung 
von Weiterbildern durch die regionalen Kompetenzzentren Weiterbildung Allgemeinmedizin 
setzen.“ (S. 100f.) 
 
„Der öffentliche Gesundheitsdienst ist eine wichtige Säule des Gesundheitswesens, 
insbesondere bei der Prävention und Gesundheitsförderung. Wir stehen für eine Stärkung des 
Öffentlichen Gesundheitsdiensts ein.“ (S. 101) 
 
Zuwanderung steuern – Integration fordern und unterstützen 
 
Flüchtlingspolitik 
„Deutschland bekennt sich zu seinen bestehenden rechtlichen und humanitären 
Verpflichtungen. Wir werden das Grundrecht auf Asyl nicht antasten: Wir bekennen uns strikt 
zum Recht auf Asyl und zum Grundwertekatalog im Grundgesetz, zur Genfer Flüchtlings-
konvention, zu den aus dem Recht der EU resultierenden Verpflichtungen zur Bearbeitung jedes 
Asylantrags sowie zur UN-Kinderrechtskonvention und zur Europäischen Menschenrechts-
konvention.“ (S. 104) 
 
„Wir sind stolz auf die Integrationsleistung unseres Landes,  insbesondere auf das vielfältige 
ehrenamtliche Engagement in den Städten und Gemeinden. Wir sind uns darüber einig, dass die 
Integrationsfähigkeit unserer Gesellschaft nicht überfordert werden darf. Integrationsfähigkeit 
bemisst sich dabei nicht nur daran, wie die Aufnahme und Integration zugewanderter 
Menschen in die Gesellschaft gelingt, vielmehr beinhaltet sie auch unseren Anspruch, die 
Lebensbedingungen der hier lebenden Menschen gerade angesichts der zu bewältigenden 
Zuwanderung zu berücksichtigen  (Versorgung mit Kita-Plätzen, Schulen, Wohnungen etc.).“  
(S. 104) 
 
„Deswegen setzen wir unsere Anstrengungen fort, die Migrationsbewegungen nach 
Deutschland und Europa angemessen mit Blick auf die Integrationsfähigkeit der Gesellschaft zu 
steuern und zu begrenzen, damit sich eine Situation wie 2015 nicht wiederholt.“ (S. 104) 
 
Erwerbsmigration 
„Unser Land braucht geeignete und qualifizierte Fachkräfte in großer Zahl. Kein Arbeitsplatz soll 
unbesetzt bleiben, weil es an Fachkräften fehlt. Den Fachkräftezuzug nach Deutschland haben 
wir in den vergangenen Jahren bereits erheblich verbessert und vereinfacht. Dieser Bedarf wird 
voraussichtlich in den nächsten Jahren aufgrund unserer guten wirtschaftlichen Entwicklung 
und wegen der rückläufigen Zahl junger Menschen, die neu ins Erwerbsleben eintreten, weiter 
steigen.“ (S. 106) 
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„Deshalb werden wir ein Regelwerk zur Steuerung von Zuwanderung in den Arbeitsmarkt und 
das damit verbundene Recht des Aufenthalts und der Rückkehr in einem Gesetzeswerk 
erarbeiten, das sich am Bedarf unserer Volkswirtschaft orientiert. Ein solches Gesetz wird die 
bereits bestehenden Regelungen zusammenfassen, transparenter machen und, wo nötig, 
effizienter gestalten.“ (S. 106) 
 
Gelingende Integration 
„Menschen mit Migrationshintergrund gehören zu unserer Gesellschaft und prägen sie mit. Ihre 
Repräsentanz auf allen Ebenen in den Unternehmen, gesellschaftlichen Einrichtungen und vor 
allem auch im öffentlichen Dienst gilt es weiterhin zu verbessern.“ (S. 106) 
 
„Die vielfältigen Integrationsmaßnahmen werden wir in einer bundesweiten Strategie nach dem 
Grundsatz „Fordern und Fördern“ bündeln, größere Transparenz in das Geflecht der 
bestehenden Integrationsmaßnahmen bringen, die Koordinierung zwischen Bund, Ländern und 
Kommunen deutlich verbessern und dadurch eine effizientere Wahrnehmung der bestehenden 
Zuständigkeiten erreichen.“ (S. 107) 
 
„Wir bekennen uns zur Integration für diejenigen mit dauerhafter Bleibeperspektive. Dazu 
gehören Sprache und Arbeit. Die im Jahr 2005 eingeführten Integrationskurse sind der zentrale 
Ausgangspunkt für alle weiteren Integrationsschritte. Qualität und Effizienz dieser Kurse wollen 
wir weiter verbessern, insbesondere mit Blick auf eine bessere Zielgruppenorientierung. 
Erforderlich ist eine stärkere Kursdifferenzierung nach Vorkenntnissen. Die Mitwirkung beim 
Spracherwerb werden wir stärker einfordern. Wir wollen für den Spracherwerb zusätzliche 
Anreize setzen, Hilfestellungen ausbauen und Sanktionsmöglichkeiten konsequent nutzen. 
Zudem wollen wir auch in der Integrationspolitik die Chancen der Digitalisierung nutzen und 
digitale Angebote bei Orientierungs- und Integrationskursen ermöglichen. Schließlich wollen wir 
die Regelungen des Integrationsgesetzes entfristen und die Wohnsitzregelung zeitnah 
evaluieren.“ (S. 107) 
 
„Die Zugangsvoraussetzungen zu den ausbildungs- und berufsvorbereitenden Leistungen wollen 
wir vereinheitlichen und für die Gruppe der Geduldeten mit dem rechtlichen Arbeitsmarkt-
zugang harmonisieren. Gleichzeitig sollen insbesondere diejenigen, bei denen die Ausreise 
kurzfristig nicht zu erwarten ist, Angebote nach dem Grundsatz des Förderns und Forderns für 
Spracherwerb und Beschäftigung bekommen. Dazu soll ein Vorschlag erarbeitet werden, wie für 
diese Gruppe der Zugang zu Sprachkursen und Beschäftigung gewährt werden kann, ohne dass 
es zu einer Verfestigung von Aufenthaltsrechten und einer Gleichstellung mit denjenigen führt, 
die eine rechtliche Bleibeperspektive haben.“ (S. 107) 
 
„Für langjährig Geduldete, die die Integrationsanforderungen im Sinne des §25 a und b des 
Aufenthaltsgesetzes erfüllen, wollen wir Verbesserungen und Vereinfachungen für den 
Aufenthalt und bei der Ausbildung und Arbeitsmarktintegration erarbeiten. Damit wollen wir 
auch Klarheit für die Betroffenen hinsichtlich ihrer Zukunft in Deutschland schaffen.“ (S. 107f.) 
 
„Die 3plus2-Regelung für Auszubildende wollen wir bundesweit einheitlich anwenden. Diese 
Regelung zielt auf die Ermöglichung eines Zugangs zu einer qualifizierten Berufsausbildung mit 
einer Duldung. Dieses Ziel darf nicht durch eine zu enge Anwendung des Beschäftigungsrechts 
für Geduldete unterlaufen werden. Diese Regelung wollen wir auch auf staatlich anerkannte 
Helferausbildungen anwenden, soweit daran eine qualifizierte Ausbildung in einem Mangel-
beruf anschlussfähig ist. Eine Ausbildungszusage muss dabei vorliegen. Bei alledem wollen wir 
zusätzliche Belastungen für die sozialen Sicherungssysteme vermeiden.“ (S. 108) 
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Effizientere Verfahren 
„Menschen, die in Deutschland Schutz suchen, brauchen Asylverfahren, die schnell, umfassend 
und rechtssicher bearbeitet werden. Deren Bearbeitung erfolgt künftig in zentralen Aufnahme-, 
Entscheidungs- und Rückführungseinrichtungen (ANkER), in denen BAMF, BA, Jugendämter, 
Justiz, Ausländerbehörden und andere Hand in Hand arbeiten. In den ANkER-Einrichtungen 
sollen Ankunft, Entscheidung, kommunale Verteilung bzw. Rückführung stattfinden. Eine un-
abhängige und flächendeckende Asylverfahrensberatung ist zu gewährleisten. Über die Frage 
von Zuständigkeit und Trägerschaft wird eine Vereinbarung zwischen Bund und Ländern 
getroffen.“ (S. 108) 
 
„Nach der Altersfeststellung werden unbegleitete Minderjährige durch Jugendbehörden in 
Obhut genommen, Erwachsene verbleiben in den Anker-Einrichtungen. Steht in Zweifel, ob es 
sich um Jugendliche oder um Erwachsene handelt, erfolgt die Altersfeststellung durch das 
zuständige Jugendamt unter Beteiligung des BAMF in den Anker-Einrichtungen.“ (S. 108) 
 
„Um die Chance auf eine erfolgreiche Integration zu wahren und europarechtliche Vorgaben zu 
erfüllen, ist die Bleibeverpflichtung in den AnKER-Einrichtungen zeitlich und sachlich zu 
begrenzen. Sowohl in den Aufnahmeeinrichtungen als auch in den AnKER-Einrichtungen soll die 
Aufenthaltszeit in der Regel 18 Monate nicht überschreiten (§47 Absatz 1a und 1b Asylgesetz 
bleibt davon unberührt), bei Familien mit minderjährigen Kindern in der Regel 6 Monate. 
Insgesamt ist eine geschlechter- und jugendgerechte Unterbringung zu gewährleisten.“ (S. 108) 
 
„Wir streben an, nur diejenigen auf die Kommunen zu verteilen, bei denen eine positive Bleibe-
prognose besteht. Alle anderen sollen, wenn in angemessener Zeit möglich, aus diesen 
Einrichtungen in ihre Heimatländer zurückgeführt werden.“ (S. 108) 
 
„Wer sein Aufenthaltsrecht dazu missbraucht, um Straftaten zu begehen, muss unser Land 
verlassen. Das gilt auch bei Fällen von Sozialleistungsbetrug und Verstößen gegen das 
Betäubungsmittelgesetz, soweit diese zu einer Verurteilung von mindestens einem Jahr geführt 
haben.“ (S. 109) 
 
Lebenswerte Städte, attraktive Regionen und bezahlbares Wohnen  
 
Wohnraumoffensive 
„Wir werden im Rahmen eines 'Wohngipfels 2018' mit Ländern, Kommunen, Vertretern der 
Bau- und Immobilienwirtschaft, der Mieter- und Vermieterverbände und der Gewerkschaften 
Eckpunkte eines Gesetzespaketes „Wohnraumoffensive“ vereinbaren.“ (S.  110) 
 
„Für eine 'Nachhaltige Baulandmobilisierung und Bodenpolitik' werden wir eine Enquête-
Kommission einsetzen.“ (S. 110) 
 
„Wir werden nach einer verfassungsrechtlichen Prüfung den Kommunen durch Schaffung der 
rechtlichen Grundlagen die Möglichkeit einräumen, die Baulandmobilisierung durch steuerliche 
Maßnahmen zu verbessern: Durch die Einführung einer Grundsteuer C ermöglichen wir den 
Städten und Gemeinden die Möglichkeit, die Verfügbarmachung von Grundstücken für Wohn-
zwecke zu verbessern.“ (S. 110) 
 
„Wir wollen ermöglichen, dass die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) den Ländern 
und Kommunen zu Zwecken der sozialen Wohnraumförderung bundeseigene Grundstücke 
rechtssicher und im beschleunigten Verfahren zu vergünstigten Konditionen zur Verfügung 
stellen kann.“ (S. 110) 
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„Wir werden die Kommunen bei der Aktivierung von Bauland und Sicherung bezahlbaren 
Wohnens unterstützen und streben dazu weitere Verbesserungen im Bauplanungsrecht  an.“  
(S. 110) 
 
„Weitere Verschärfungen der Eingriffsmöglichkeiten der Kommunen in Eigentumsrechte durch 
Gestaltung auf Bundesebene werden dabei nicht verfolgt.“ (S.  110)   
 
„Wir wollen das Bauplanungsrecht und die immissionsschutzrechtlichen Vorschriften besser 
aufeinander abstimmen, um die Kommunen in die Lage zu versetzen, mit Nutzungskonflikten 
vor Ort umzugehen und eine bessere Nutzungsmischung zu ermöglichen.“ (S. 110f.) 
 
„Der soziale Wohnungsbau muss mindestens auf heutigem Niveau und langfristig verstetigt 
werden. Dafür ist es erforderlich, dass der Bund auch in Zukunft gemeinsam mit den Ländern 
Verantwortung für die soziale Wohnraumförderung übernehmen kann. Falls erforderlich wird 
dazu eine Grundgesetzänderung vorgenommen. Ungeachtet dessen werden wir in den Jahren 
2020/2021 mindestens 2 Milliarden Euro für den sozialen Wohnungsbau zweckgebunden 
bereitstellen.“ (S. 111) 
 
„Wir wollen das Engagement von Genossenschaften, kommunalen und kirchlichen Wohnungs-
unternehmen, nicht gewinnorientierten Initiativen und Stiftungen für den Neubau und eine 
sozialverträgliche Sanierung im Sinne einer Gemeinwohlorientierung unterstützen. Wir werden 
dazu gezielt langfristige Finanzierungen und Bürgschaften über 20 Jahre durch die KfW zur 
Verfügung stellen. Mit Beratung, weiteren innovativen Finanzierungsmodellen und einem 
Austausch guter Beispiele werden wir auch Neugründungen in diesem Feld unterstützen.“  
(S. 112) 
 
„Wir wollen eine Anpassung des Wohngeldes an die jeweiligen allgemeinen und individuellen 
Lebensbedingungen vornehmen.“ (S. 112) 
 
Mieten 
„Die Ausgestaltung der neuen Vorgaben für qualifizierte Mietspiegel erfolgt so, dass die für die 
Erstellung und Fortschreibung anfallenden Kosten für die Gemeinden möglichst gering bleiben.“ 
(S. 112) 
 
„In Gebieten geltender Kappungsgrenze für Mieterhöhungen wird die Modernisierungsumlage 
auf 8 Prozent abgesenkt. Diese Regelung wird auf 5 Jahre befristet und zum Laufzeitende 
überprüft.“ (S. 113) 
 
„Die monatliche Miete darf künftig nach einer Modernisierung nicht  um mehr als 3 Euro pro 
Quadratmeter Wohnfläche innerhalb von sechs Jahren erhöht werden (Kappungsgrenze).“  
(S. 113) 
 
Stadtentwicklung und Baukultur 
„Wir wollen die Städtebauförderung daher als ein eigenständiges, eng an lokalen Problemlagen 
orientiertes Förderinstrument neben den Gemeinschaftsaufgaben beibehalten. Wir wollen die 
Städtebauförderung inklusive des Investitionspaktes ‚Soziale Integration im Quartier‘ 
mindestens auf dem derzeitigen Niveau fortführen. Wir werden die Programme flexibilisieren, 
entbürokratisieren und weiterentwickeln.“ (S. 113f.) 
 
„Vor allem zur Unterstützung von Wohnungsbau prüfen wir die Sanierung und Herrichtung von 
Industriebrachen als eigenen Förderschwerpunkt. Unabhängig davon werden wir zur Förderung 
der Revitalisierung von Industrie- und Konversionsbrachflächen das Bundesimmissionsschutz -
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gesetz und damit in Verbindung stehende Technische Anleitungen auf Anpassungsbedarfe in 
Bezug auf bestehende Hindernisse bei der Brachflächenaktivierung überprüfen und bis 2021 
bestehende Hemmnisse beseitigen.“ (S. 114) 
 
„Wir wollen Städte, Kreise und Gemeinden bei der digitalen Modernisierung und Entwicklung zu 
Smart Cities aktiv begleiten. Dazu werden wir die Dialogplattform 'Smart Cities' fortsetzen und 
zukunftsfähige Modellprojekte in Deutschland fördern.“ (S. 114) 
 
Innovation und Wirtschaftlichkeit beim Bauen 
„Wir werden das Ordnungsrecht entbürokratisieren und vereinfachen und die Vorschriften der 
EnEV, des EnergieeinsparG und des EEWärmeG in einem modernen Gebäudeenergiegesetz 
zusammenführen und damit die Anforderungen des EU Rechts zum 01.01.2019 für öffentliche 
Gebäude und zum 01.01.2021 für alle Gebäude umsetzen. Dabei gelten die aktuellen energe-
tischen Anforderungen für Bestand und Neubau fort. Wir wollen dadurch insbesondere den 
weiteren Kostenauftrieb für die Mietpreise vermeiden. Zusätzlich werden wir den 
Quartiersansatz einführen.“ (S. 115) 
 
Heimat mit Zukunft 
„Kommunen sind die Heimat der Menschen und das Fundament des Staates. Der Bund setzt sich 
intensiv für eine Verbesserung der kommunalen Finanzlage und eine Stärkung der kommunalen 
Selbstverwaltung ein. In der letzten Legislaturperiode haben CDU, CSU und SPD die Kommunen 
in besonderer Weise unterstützt. Unser Ziel sind gleichwertige Lebensverhältnisse in handlungs- 
und leistungsfähigen Kommunen in städtischen und ländlichen Räumen, in Ost und West.“  
(S. 117) 
 
Gleichwertige Lebensverhältnisse schaffen 
„Ein neues gesamtdeutsches Fördersystem für strukturschwache Regionen, Städte, Gemeinden 
und Kreise richtet sich gegen wachsende Ungleichheit zwischen Städten und Regionen und 
dient dem Ziel der Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse in Deutschland.“ (S.  117) 
 
„Wir werden angespannte Situationen in Städten entlasten und den Auswirkungen des 
demografischen Wandels in ländlichen Regionen und strukturschwachen Städten entgegen-
wirken. Hierzu gehört auch die Bekämpfung der Ursachen und Folgen europäischer 
Armutszuwanderung.“ (S. 117) 
 
„Die Bundesregierung wird zusammen mit den Ländern und den kommunalen Spitzenverbänden 
eine Kommission „Gleichwertige Lebensverhältnisse“ einsetzen, die bis Mitte 2019 konkrete 
Vorschläge erarbeitet. Hierbei geht es um alle Aspekte der Daseinsvorsorge genauso wie 
gezielte Strukturverstärkungen in Ländern und Kommunen. Maßnahmen im Sinne der Hilfe zur 
Selbsthilfe für Kommunen zum Beispiel mit Altschulden und hohen Kassenkrediten ebenso wie 
die Altschuldenproblematik kommunaler Wohnungsbauunternehmen werden in die Prüfung 
einbezogen.“ (S. 117f.) 
 
Stabile Finanzen für unsere Kommunen 
„Die grundgesetzlich garantierte Selbstverwaltung sichert den Kommunen die Handlungs-
freiheit. Staatliche Leistungen müssen deshalb auch auf der kommunalen Ebene auskömmlich 
finanziert sein. Es gilt der Grundsatz: Wer eine Leistung veranlasst, muss für ihre Finanzierung 
aufkommen: „Wer bestellt, bezahlt.“ Das ist Grundsatz allen politischen Handelns der 
Koalitionspartner.“ (S. 118) 
 
„Wir werden alle bisher kommunal entlastend wirksamen Finanzprogramme fortführen, 
sicherstellen und zweck- und bedarfsgerecht anpassen. Dazu gehören u. a. die Städte- 
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bauförderung sowie die bisherigen Programme im Zusammenhang mit Flucht, Zuwanderung 
und Integration.“ (S. 118) 
 
„Die kommunalen Steuerquellen werden wir sichern. Die Grundsteuer ist eine unverzichtbare 
Einnahmequelle der Kommunen. Diese wird unter Beachtung der Vorgaben des Bundesver-
fassungsgerichts, der Sicherung des derzeitigen Aufkommens sowie unter Beibehaltung des 
kommunalen Hebesatzrechtes neu geregelt.“ (S. 118) 
 
„Durch Schaffung einer Grundsteuer C schaffen wir für die Gemeinden die Möglichkeit, die 
Verfügbarmachung von bebaubaren Grundstücken für Wohnbauzwecke zu verbessern.“ (S. 118) 
 
Kommunale Daseinsvorsorge sichern 
„Wir sind uns der Bedeutung des steuerlichen Querverbundes für die Finanzierung kommunaler 
Daseinsvorsorge bewusst. Wir werden uns deshalb weiterhin, gegebenenfalls auch durch An-
passung der relevanten Gesetze, für dessen dauerhaften Erhalt einsetzen.“ (S. 118) 
 
„Der Bund setzt sich weiterhin für die Absicherung und Stärkung der kommunalen Daseins-
vorsorge sowie für Chancengleichheit gegenüber privaten Unternehmen in den Märkten zur 
Infrastrukturbereitstellung im Europäischen Binnenmarkt und bei Freihandelsabkommen ein.“ 
(S. 118) 
 
Stärkung der Zivilgesellschaft und des Ehrenamts 
„Ein starkes Ehrenamt und ausgeprägtes bürgerschaftliches 5549 Engagement sind Marken-
zeichen unseres Landes. Millionen von Menschen sind freiwillig für das Gemeinwohl aktiv – vom 
individuellen Engagement bis zum Ehrenamt, z. B. in Sportvereinen, Kirchen, Stiftungen, 
Vereinen, Migrantenorganisationen und der Wohlfahrtspflege. In ländlichen Regionen ist das 
Ehrenamt eine tragende Säule eines lebendigen und funktionierenden Gemeinwesens. Dieses 
ehrenamtliche und bürgerschaftliche Engagement für alle Generationen verdient Anerkennung 
und Wertschätzung. Wir werden es herausgehoben in der Bundesregierung verankern und 
durch konkrete Maßnahmen unterstützen und stärken.“ (S. 119) 
 
Stärkung der Demokratie und Extremismusprävention 
„Die Stärkung der freiheitlichen Demokratie muss allen am Herzen liegen. Deshalb wollen wir 
Maßnahmen zur Stärkung der Demokratie und der Zivilgesellschaft umsetzen, um das 
zivilgesellschaft liche Engagement gegen jede Form von Extremismus weiter zu stärken. Dazu 
gehören: 
 
Nachhaltige Absicherung von qualitativ guten Programmen zur Demokratieförderung und 
Extremismusprävention. 
 
Ausbau unserer erfolgreichen Programme gegen Rechtsextremismus, gegen Linksextremismus, 
gegen Antisemitismus, gegen Islamismus und Salafismus.“ (S. 120) 
 
Personenbeförderungsrecht, ÖPNV und Mobilität im ländlichen Raum 
„Wir wollen die individuelle Mobilität der Menschen stärken, neue Angebotsformen zur 
Verbesserung des Mobilitätsangebots im ländlichen Raum unterstützen und diese mit 
Pilotprojekten erproben.“ (S. 122) 
 
„Wir werden das Personenbeförderungsrecht modernisieren und die Rahmenbedingungen für 
den öffentlichen Verkehr und neue Bedienformen im Bereich geteilter Nutzungen (Ride Pooling) 
an die sich ändernden Mobilitätsbedürfnisse der Menschen und neue technischen Ent-
wicklungen anpassen. Neue plattformbasierte digitale Mobilitätsangebote brauchen eine 
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rechtssichere Grundlage für ihre Zulassung. Dabei achten wir darauf, dass ein fairer Ausgleich 
(level playing field) zwischen den unterschiedlichen Beförderungsformen gewahrt bleibt. 
Kommunen müssen entsprechende Steuerungsmöglichkeiten erhalten. Gute soziale Rahmen-
bedingungen zum Schutz der Beschäftigten sind für uns dabei zentrale Voraussetzung. Sowohl 
der Taxi- wie auch der Mietwagenbetrieb soll von regulatorischen Entlastungen profitieren.“  
(S. 122) 
 
„Für einen attraktiven und in die Zukunft gerichteten ÖPNV wollen wir digitale Informations- 
und Vertriebssysteme fördern. Neue Mobilitätsangebote sowie moderne Bedienformen und der 
ÖPNV müssen sich bestmöglich ergänzen.“ (S. 122) 
 
„Wir wollen den erfolgreichen Förderfonds mFUND für die frühe Entwicklung digitaler Inno-
vationen im Bereich Mobilität fortschreiben und weiterentwickeln. Die mCLOUD zur offenen 
Bereitstellung öffentlicher Mobilitäts-, Geo- und Wetterdaten wollen wir ausbauen und bieten 
damit Startups und Mobilitätsanbietern eine zentrale Plattform.“ (S. 122) 
 
„An den Festlegungen im Personenbeförderungsgesetz für den Vorrang von eigen wirtschaft-
lichen Verkehren im Personennahverkehr halten wir fest.“ (S. 122) 
 
„Im Personenbeförderungsgesetz werden wir klarstellen, dass über die Nahverkehrspläne 
soziale Standards zum Schutz der Beschäftigten sowie qualitative und ökologische Standards 
auch für eigenwirtschaftliche Verkehre gelten.“ (S. 122) 
 
„Wir wollen die Mittel für den Radverkehr als Testlauf aufstocken. Wir wollen damit in den 
Radwegebau investieren und die gesetzliche Grundlage schaffen, damit die Radwege 
unabhängig vom Verlauf der Bundesstraßen geführt  werden können. Zudem wollen wir das 
Programm für den Bau von Radschnellwegen praxisnaher ausgestalten und weitere innovative 
Projekte fördern, die den Radverkehr in Deutschland verbessern.“ (S. 122f.) 
 
„Wir werden die Straßenverkehrsordnung mit dem Ziel der Radverkehrsförderung überprüfen 
und gegebenenfalls fahrradgerecht fortschreiben einschließlich einer Innovationsklausel für 
örtlich und zeitlich begrenzte Pilotprojekte. Wir wollen den Nationalen Radverkehrsplan 2020 
fortschreiben.“ (S. 123)  
 
„Unser Ziel ist eine selbstbestimmte sichere Mobilität von Seniorinnen und Senioren.“ (S. 123) 
 
Ein handlungsfähiger und starker Staat für eine freie Gesellschaft 
 
Weitere Verfahren 
„Wir wollen Genehmigungsverfahren beschleunigen. Wir werden deshalb das Verwaltungsver-
fahrensrecht auf Möglichkeiten zur Beschleunigung von Genehmigungsverfahren prüfen.“  
(S. 126) 
 
Sicherheitsarchitektur / Operative Fähigkeiten 
„Wir werden uns dafür einsetzen, dass die Bundespolizei bundesweit im Rahmen der 
bestehenden Zuständigkeiten und Aufgaben eingesetzt wird, so auch zur Bekämpfung von 
Straftaten an Kriminalitätsschwerpunkten wie z.B. Bahnhöfen, insbesondere von Alltags-
kriminalität.“ (S. 127) 
 
„Die Menschen sollen sich auf unseren Straßen und Plätzen sicher bewegen können. Deshalb 
wollen wir die Videoüberwachung an Brennpunkten einsetzen, sie verhältnismäßig und mit 
Augenmaß effektiv ausbauen und dabei auch technisch verbessern. Intelligente Video-
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überwachung kann dabei eine Weiterentwicklung sein. Deswegen werden wir den laufenden 
Modellversuch abwarten, prüfen und bewerten.“ (S. 127f.) 
 
Digitale Verwaltung 
„Der digitale Zugang zu Verwaltungsleistungen soll zur Regel, Schriftform und das persönliche 
Erscheinen soweit möglich durch gleichwertige digitale Lösungen ersetzt werden (Digital First).“ 
(S. 130) 
 
„Wir stehen zu unseren Verpflichtungen aus dem internationalen Open Government Partner-
ship. Im Bereich „Open Data“ wollen wir erreichen, dass die Bundesregierung internationaler 
Vorreiter wird. Die entsprechende Veröffentlichung von Daten soll entsprechend dem Prinzip 
„Open by default“ Teil des täglichen Verwaltungshandelns werden. Der digitale Wandel der 
öffentlichen Verwaltung wird auch in der Aus- und Fortbildung und der Organisations-
entwicklung vorangetrieben.“ (S. 130) 
 
Sport 
„Darüber hinaus werden wir dem Modernisierungs- und Sanierungsstau in der Infrastruktur der 
Sportanlagen, die dem Spitzensport dienen, entgegenwirken. Insbesondere wollen wir uns 
stärker an den Unterhaltskosten der Spitzensportanlagen, die in kommunaler Trägerschaft 
liegen, beteiligen.“ (S. 137) 
 
Verantwortungsvoller Umgang mit unseren Ressourcen 
 
Schutz der Biologischen Vielfalt 
„Zur Erhöhung der Arten- und Biotopvielfalt in den Städten wollen wir einen Masterplan zur 
Umsetzung des Weißbuchs „Grün in der Stadt“ entwickeln und umsetzen.“ (S. 141) 
 
Klima 
„Wir werden eine Kommission „Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung“ unter 
Einbeziehung der unterschiedlichen Akteure aus Politik, Wirtschaft, Umweltverbänden, 
Gewerkschaften sowie betroffenen Ländern und Regionen einsetzen, die auf der Basis des 
Aktionsprogramms Klimaschutz 2020 und des Klimaschutzplans 2050 bis Ende 2018 ein Aktions-
programm mit folgenden Elementen erarbeiten soll: 
 
Maßnahmen, um die Lücke zur Erreichung des 40 Prozent-Reduktionsz iels bis 2020 so weit wie 
möglich zu reduzieren, 
 
Maßnahmen, die das 2030-Ziel für den Energiesektor zuverlässig erreichen, einschließlich einer 
umfassenden Folgenabschätzung, 
 
einen Plan zur schrittweisen Reduzierung und Beendigung der Kohleverstromung, einschließlich 
eines Abschlussdatums und der notwendigen rechtlichen, wirtschaftlichen, sozialen und 
strukturpolitischen Begleitmaßnahmen und 
 
die finanzielle Absicherung für den notwendigen Strukturwandel in den betroffenen Regionen 
und einen Fonds für Strukturwandel aus Mitteln des Bundes.“ (S. 144) 
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Deutschlands Verantwortung für Frieden, Freiheit und Sicherheit in der Welt 
 
Unsere Kooperationspartner stärken 
„Wir wollen das zivilgesellschaftliche Engagement fördern und dabei insbesondere Nicht-
regierungsorganisationen, Kirchen, Gewerkschaften, politische und private Stiftungen und 
Partnerschaften mit der Wirtschaft sowie mit Kommunen stärken. Austauschprogramme wie 
der „Weltexpertenservice“ und das Programm „weltwärts“ wollen wir weiter ausbauen.“  
(S. 164) 
 
Zusammenhalt und Erneuerung – Demokratie beleben  
 
Kulturelle Vielfalt und gesellschaftlicher Zusammenhalt 
„Zur Verbesserung der Abstimmung zwischen Bund, Ländern und kommunalen Spitzen-
verbänden wollen wir das kulturpolitische Spitzengespräch weiterentwickeln und 
strukturieren. Deshalb erachten es die Koalitionspartner als sinnvoll, dieses einmal 
jährlich auch auf Einladung der für Kultur zuständigen Fachministerinnen und Fachminister der 
Länder durchzuführen.“ (S. 166f.) 
 
Ressortverteilung 
„Die Ressortverteilung der Bundesregierung aus CDU, CSU und SPD wird wie folgt  
festgelegt: 
Die CDU, CSU stellt die Bundeskanzlerin. 
 
Die SPD stellt den Stellvertreter der Bundeskanzlerin.  
 
Die CDU, CSU stellt die Leitung folgender Ministerien: 
• Innen, Bau und Heimat (CSU) 
• Verteidigung (CDU) 
• Wirtschaft und Energie (CDU) 
• Gesundheit (CDU) 
• Bildung und Forschung (CDU) 
• Verkehr und digitale Infrastruktur (CSU) 
• Ernährung und Landwirtschaft (CDU) 
• Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (CSU) 
 
Der Chef des Bundeskanzleramtes im Range eines Bundesministers wird von der 
CDU, CSU gestellt. 
 
Die SPD stellt die Leitung folgender Ministerien: 
• Auswärtiges Amt 
• Finanzen 
• Arbeit und Soziales 
• Justiz und Verbraucherschutz 
• Familie, Senioren, Frauen und Jugend 
• Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit 
 
Den Staatsminister für Kultur und Medien, den Staatsminister im Kanzleramt sowie 
den Staatsminister für Migration, Flüchtlinge und Integration stellt die CDU.  
 
Die beiden Staatsminister im Auswärtigen Amt stellt die SPD. 
 
Das Vorschlagsrecht für die jeweiligen Ämter liegt bei den verantwortlichen Parteien. “ (S. 179) 
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